
Gemeinde
Siegsdorf

Niederschriftsauszug
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.01.2024

TOP 4. Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwehr Vogling";
Behandlung der Bedenken und Anregungen im Zuge der vorgezogenen
Bürgerbeteiligung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange gem. §
3 Abs. 1 BauGB und gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Amt:
Vorlage-Nr.:

300 — —
GR-2024005

Datum: 10.01.2024
Az: 024-03/01,610-02/77-

mag

Anwesend: Normalzahl Fürstimmen Gegenstimmen
17 21 0 0

Sachverhalt:

Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am 22.05.2023 den Aufstellungsbeschluss
zum Bebauungsplan „Feuerwehr Vogling". Der Aufstellungsbeschluss wurde im
Amtsblatt der Gemeinde vom 30.06.2023 (SGK Nr. 06/2023) gem. § 2 Abs. 1 BauGB
öffentlich bekannt gemacht.

Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.

In der Zeit vom 10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 wurde die Öffentlichkeit am
Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt. Aus der Öffentlichkeit gingen
keine Stellungnahmen zum Bebauungsplanverfahren ein.

Mit Schreiben vom 30.06.2023 wurden die betroffenen Träger der öffentlichen Belange
von der Flächennutzungsplanänderung gem. § 4 Abs. 1 BauGB informiert und um
Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

Folgende Stellungnahmen gingen ein:

Beteiligung der Fachbehörden

l. Regierung von Oberbayern; Höhere
Landesplanungsbehörde; Schreiben vom
8.8.2023

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderungen
an der Planung sind nicht veranlasst.
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Die Regierung von Oberbayern nimmt als höhere
Landesplanungsbehörde zu den o. g. Planungen
wie folgt Stellung:

Die Gemeinde Siegsdorf beabsichtigt die 18.
Änderung des Flächennutzungsplanes und die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwehr
Vogling" mit dem Ziel, im Ortsteil Vogling ein
neues Feuerwehrhaus zu errichten

(Änderungsbereich l). Der Geltungsbereich hat
eine Größe von ca. 0,5 ha. Im rechtswirksamen
Flächennutzungsplan ist die Fläche als
landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
Im Rahmen der 18. FNP-Änderung werden
außerdem weitere Flächen für die

Wohnbebauung und gewerbliche Nutzung am
östlichen Ortsrand von Vogling ausgewiesen
(Änderungsbereich 2). Der Geltungsbereich hat
eine Größe von ca. 0,7 ha. Im rechtswirksamen
Flächennutzungsplan ist die Fläche als
landwirtschaftliche Fläche dargestellt.

Landesplanerische Bewertung
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern
soll die Neuausweisung von Bauflächen einer
bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung folgen
(LEP 3.1 G). Dabei soll eine Zersiedelung oder
bandartige Siedlungsentwicklung vermieden
werden und neue Siedlungsflächen sind
möglichst in Anbindung an geeignete
Siedlungseinheiten auszuweisen (LEP 3.3. G). Die
geplante Erweiterung für einen ortsansässigen
Betrieb entspricht den Zielen und Grundsätzen
im Sinne des Landesentwicklungsprogramms
(LEP) 5.1 G, sowie Regionalplans
Südostoberbayern (RP 18) B V 3 G.
Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes
mit den zwei Änderungsbereichen und die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwehr
Vogling" stehen den Erfordernissen der
Raumordnung grundsätzlich nicht entgegen.

Hinweise

Im Sinne der Flächensparoffensive der
bayerischen Staatsregierung möchten wir
insbesondere auf die Möglichkeit hinweisen,
flächensparende Parkmöglichkeiten zu prüfen,
um die geplante Flächeninanspruchnahme zu
reduzieren.

Die Flächensparinitiative wird im
Bebauungsplan bereits durch die Festsetzung
Stellplätze zumindest teilweise
wasserdurchlässig zu gestalten berücksichtigt.

(Ohne Abstimmung)

2. Regionaler Planungsverband

Sudostoberbavern; Schreiben vom 9.8.2023
Beschlussvorschlag:
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Der Regionale Planungsverband äußert sich
hierzu wie folgt:

Die Belange der Regionalplanung sind in der
Stellungnahme der höheren
Landesplanungsbehörde (Regierung von
Oberbayern, Sachgebiet 24.1) berücksichtigt.
Weitere wesentliche Erkenntnisse zur o.g.
Planung liegen nicht vor. Deshalb ist eine
zusätzliche Stellungnahme aus Sicht des
Regionalen Planungsverbandes nicht
erforderlich.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderung.
an der Planung sind nicht veranlasst.

(Ohne Abstimmung)
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3. Landratsamt TS - Untere

Bauaufsichtsbehörde; Kreisbaumeisterin, SG

4.40; Schreiben vom 20.8.2023

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes
besteht Einverständnis seitens der unteren
Bauaufsichtsbehörde. Das Vorhaben wurde im
Vorfeld bereits besprochen.

l. Die Zweckbestimmung ist noch zu
konkretisieren um die geplanten Einrichtungen,
Z.B. Feuerwehrhaus, Erschließung, Stellplätze,
Waschplatz. Sofern derVereinsraum für
Ortsvereine wie Trachtenverein oder

Musikkapelle gedacht ist, wäre die Fläche für
Gemeinbedarf Feuerwehr noch zu ergänzen um
Fläche für Gemeinbedarffür kulturelle Zwecke
mit dem entsprechenden Symbol nach PlanZV.
Auch hier ist eine Zweckbestimmung zu
ergänzen.

3. Als Dachform sollte nur ein Satteldach

zugelassen werden. Ergänzend, sofern der Anbau
entlang des Firsts an den Hauptbaukörper
erfolgt, können auch Pultdächer zugelassen
werden. Ein geneigtes Dach mit 5 Grad würde
optisch als Flachdach erscheinen. Pultdächer auf
Hauptgebäuden wären wegen der Lage am
Ortsrand im ländlichen Bereich nicht geeignet,
da diese eher gewerblich wirken.
Alle Nutzungen sollten möglichst unter einem
Dach zusammengefasst werden, zu fordern wäre
ein länglicher Baukörper mit verputzter Fassade.
Um die Höhe von immerhin 8m zu kaschieren,
sollte wegen der Lage am Ortsrand das Gebäude
zumindest in Teilbereichen, Z.B. oberes
Geschoss, mit senkrechter, naturbelassener
Holzschalung versehen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Die Zweckbestimmung der Nutzung wurde
gem. Planzeichenverordnung ergänzt, hierzu
wurde das Planzeichen „Kulturellen Zwecken
dienende Gebäude und

Einrichtungen" eingefügt.

Für die Dachform wurde ein Satteldach

festgesetzt, die zulässigen Dachneigungen
wurden mit 12°-22° so festgesetzt, dass der
Eindruck eines Flachdaches vermieden wird.

Die Dachflächen sind als ruhige, klare Flächen
ohne Durchbrechungen,
Unterbrechungen oder Auffaltungen
auszuführen. Dachgauben und Quergiebel sind
nicht zulässig. Für Nebengebäude oder vom
Hauptbaukörper deutlich abgesetzte
(untergeordnete) Bauteile in Form von
Anbauten sind auch Pultdächer zulässig.

Als zulässige Fassadenmaterialien wird farblich
unbehandeltes Holz oder weiß gekalkter Putz
festgesetzt. Grelle Rottöne werden nicht
zugelassen, auch nicht bei Fenstern und Toren.
Damit wird die sensible Lage am Ortsrand
berücksichtigt.

Die Höhe der Lärmschutzwand wird auf max. 3

Meter begrenzt. Als Material soll überwiegend
Holz zur Ausführung kommen. Auf eine
Längenfestsetzungwird aus Gründen der
planerischen Flexibilität allerdings verzichtet.

(16:0)

Seite 3



$^^

Die Fassaden sollten weiß gestrichen werden,
Z.B. rot abgesetzte Bereiche wären wegen der
bereits beschriebenen Lage nicht anzuraten.

Dachgauben und Quergiebel sollten nicht
zulässig sein. Dachüberstände in üblicher
Dimension sollten noch ergänzt werden.

9. Die dargestellte Lärmschutzwand sollte noch
mit einer Bemaßung und einer festgesetzten
hlöhe versehen werden. Zudem wäre die

Ausführung zu beschreiben. Eine Verkleidung,
zumindest in Teilen, mit Heizelementen wäre aus
ortsplanerischer Sicht erforderlich. Ebenso eine
angemessene Bepflanzung.

y.̂
y

K€^^^\
v •"•-•^^••., '^'̂ i^i*,..,)

v -A<A»
^ ^

/^
^^,''- <^^ .,• @^ü

4. LandratsamtTS-SG 4.41; Immissionsschutz;

Schreiben vom 17.7.2023

Zur fachlichen Beurteilung lagen der Plan mit
textlichen Festsetzungen und Hinweisen vom
10.5.2023, die Begründung vom Mai 2023 sowie
der Auszug aus der Niederschrift über die
Sitzung des Gemeinderates am 22.5.2023 vor.
Weiter liegt die schalltechnische Untersuchung
vom 11.4.2023, Projekt Nr.: SGD-6332-01 der
Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
vor.

Das Planungsgebiet liegt im Anschluss an einem
WA. Die BAB A8 ist vom Planungsgebiet ca. 85m
entfernt. Neben der Nutzung durch die
Feuerwehr soll auch noch eine Vereinsnutzung
durch den GTEV d'hleutauer erfolgen.

Das o.g. Gutachten zum Schallimmissionsschutz
wurde fachlich geprüft und ist in Ordnung.
Zutreffend wurde als Beurteilungsgrundlage die
TA Lärm herangezogen. Im Rahmen der
Bauleitplanung wurden durch das o.g.
Gutachten nur die Lärmemissionen und

Lärmimmissionen ausgehend vom

Feuerwehrbetrieb sowie zusätzlich die mögliche
Stellplatz Nutzung durch den Vereinsbetrieb
untersucht.

Weitere schalltechnische Betrachtungen durch
den Vereinsbetrieb wurden nicht angestellt. Dies
bleibt dem konkreten

Baugenehmigungsverfahren vorbehalten (siehe
Seite 26, Punkt 6.1 des o.g. Gutachtens).

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderungen
an der Planung sind nicht veranlasst.

(Ohne Abstimmung)
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5. Landkreis TS - Tiefbauverwaltung; Schreiben
vom 3.7.2023

Das Planungsgebiet befindet sich teilweise an
der straßenrechtlich freien Strecke, sowie auch
an der straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt

Verknüpfung (ODV) von Siegsdorf-Vogling, an
der Kreisstraße TS 5 bei ca. Station TS 5 _ 220
2,610 km bis 2,677 km rechts.

Mit o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes,
erstellt durch Planungsgemeinschaft
Eisenbichler/ Dufter, Siegsdorf/Weißbach a. d.
A., i.d.F.vom 10.05.2023, besteht seitens der
Tiefbauverwaltung des Landkreises Traunstein,
Einverständnis.

Folgendes ist textlich und zeichnerisch
festzusetzen:

l. Die Sichtverhältnisse im Bereich der

Zufahrten zur Kreisstraße dürfen nicht

beeinträchtigt werden. Die erforderlichen
Sichtdreiecke nach RAL mit Schenkellängen von
jeweils 10 m x 200 m, sind von Bebauung,
Bepflanzung, Werbeanlagen oder auch sonstigen
sichtbehindernden Gegenständen sowie
Stellplätze, zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe,
gemessen ab Fahrbahnrand der Kreisstraße,
freizuhalten. Auch hochstämmige Bäume stellen
- insbesondere bei einem größeren
Stammdurchmesser- eine Sichtbehinderung
dar.

Ausgenommen sind einzelnstehende Bäume mit
einem Astansatz über 2,80 m Höhe sofern sie die
Verkehrsübersicht nicht beeinträchtigen.

2. Wir weisen darauf hin, dass grundsätzlich bei
Baumpflanzungen entlang von Kreisstraßen
innerhalb der Ortsdurchfahrt ein
Mindestabstand von 2 m vom

Straßengrundstückeinzuhalten ist. Zudem ist ein
Abstand einzuhalten, bei dem Sichtdreiecke und
Lichtraum auf Dauer freigehalten werden. Durch
Baumwurzeln entstehende Schäden an der
Fahrbahn und deren Nebenanlagen
(Straßenentwässerung usw.) sind vom
Verursacher ordnungsgemäß zu beheben und
die Kosten zu tragen. Es ist auf jeden Fall
erforderlich, evtl. geplante Baumpflanzungen
entlang von Kreisstraßen rechtzeitig vor
Pflanzung mit der Tiefbauverwaltung
abzustimmen

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Das erforderliche Sichtdreieck für die neu zu

errichtende Alarmausfahrt ist im

Bebauungsplan dargestellt respektive in die
zeichnerischen Festsetzungen übernommen.

Die Anregung Nr. 4. wurde in die textlichen
Hinweise übernommen.

Die übrigen Anregungen werden zur Kenntnis
genommen, veranlassen jedoch keine
Planänderung.

(16:0)
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3. Die Verkehrserschließung erfolgt über die
bestehende Gemeindeverbindungsstraße Vorauf
und Zufahrt zur Kreisstraße TS 5. Der geplanten
Alarmausfahrt kann zugestimmt werden. Hier
sind ebenfalls Sichtdreiecke von jeweils 10 m x
200 m freizuhalten. Für den Anschluss der
Alarmausfahrt an die Kreisstraße TS 5 ist es
erforderlich, eine Vereinbarung mit der
Tiefbauverwaltung des Landkreises Traunstein
abzuschließen.

hlierfür sind derTiefbauverwaltung
entsprechende Detailpläne rechtzeitig vor
Ausbau vorzulegen.

4. Die Zufahrten sind auf mindestens 10 m

Länge zu asphaltieren oder zu pflastern und
nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften
und allgemein anerkannten Regeln der Technik
zu errichten und zu unterhalten.

5. Es muss Sorge getragen werden,dass auf
dem Grundstück gewendet werden kann. Ein
rückwärtiges Ausfahren auf die Kreisstraße ist
nicht gestattet.

6. Baulast, Unterhaltung und
Verkehrssicherungspflicht des Anschlusses bis
zum Fahrbahnrand der Kreisstraße obliegen dem
Veranlasser. Dem Landkreis Traunstein dürfen
keinerlei Kosten und Verbindlichkeiten
entstehen.

7. Der Kreisstraße oder deren

Entwässerungseinrichtung darf kein
Niederschlagswasser von Grundstücken,
Zufahrten und Einmündungen zugeführt
werden. Der Abfluss des Oberflächenwassers

von der Straße darf nicht behindert oder

verschlechtert werden.

8. Für Schäden,die dem Grundstück oder der

Einfriedung des Antragstellers durch das von der
Straße abfließende Niederschlagswasser, der
Durchführung des Straßenwinterdienstes oder
durch den Straßenverkehr allgemein erwachsen,
stehen dem Antragsteller und seinem
Rechtsnachfolger keine Ersatzansprüche gegen
den Landkreis Traunstein zu.

9. Der Straßenverkehr auf der Kreisstraße

verursacht Lärmemissionen.
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f^s^Kosten für Schutzmaßnahmen entlang der
Kreisstraße werden vom Landkreis nicht
übernommen.

10. Der Verkehrsfluss auf der Kreisstraße, die
Leistungsfähigkeit sowie die Funktion der
Kreisstraße, darf nicht beeinträchtigt werden.
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6. Landratsamt TS - Untere

Naturschutzbehörde; Schreiben vom 17.7.2023

Für den Änderungsbereich l und die Unterlagen
des B-Plans sollten noch folgende Änderungen
/Korrekturen /Ergänzungen vorgenommen
werden:

a) Die Definition der Maßnahmen für die
„öffentlichen Grünfläche" ist im Plan noch zu
korrigieren/ergänzen. Vermutlich sind hier ja die
an anderer Stelle genannten 700 Sträucher zu
verorten. Dies ist entsprechend anzugeben.
Auch Maße und Festsetzungen für die Breite der
Eingrünungsflächen fehlen in der
Plandarstellung.

b) Um eine funktionsfähige Eingrünung zu
erlangen, sind deutlich erweiterte detailliertere
Festsetzungen und Erläuterungen der
Gehölzarten, Pflege, Wildschütz usw. im
Umweltbericht zu ergänzen. Es sind auch
Angaben zur Anzahl der Pflanzreihen, zur
Verteilung der Gehölzarten usw. erforderlich.

c) Soweit erforderlich sind die genannten 4m
breiten Abstandsflächen zur Landwirtschaft
bezüglich Gehölzen über 2m zusätzlich zu der
6m breiten Pflanzung zur Verfügung zu stellen
und auszuweisen, wenn eine ausreichende
Eingrünung erreicht werden soll.

d) Die Bewertung im Umweltbericht bezüglich
des Landschaftsbildes in Pkt. 2.1.6. als nicht
erheblich kann aus fachlicher Sicht angesichts
der erhobenen Lage und des langgestreckten
Hohen Baukörpers nicht mitgetragen werden.
Hier sollte eine Korrektur erfolgen.

e) Die im Umweltbericht genannten Bereiche A
und B sind im Plan auszuweisen für eine bessere
Nachvollziehbarkeit.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Die geforderten Konkretisierungen und
Ergänzungen der Bepflanzung unter a), b), f), h)
und i) werden vom Landschaftsplaner im
Wesentlichen in den Umweltbericht
aufgenommen und genauer dargestellt.

Im Bebauungsplan wurde im Bereich der
Randeingrünung der Pflanzabstand der Bäume
zur freien Feldflur wie unter c)genannt auf 4
Meter Grenzabstand geändert.

Die angemahnte Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes unter d) wird als subjektiv
gegenüber der hoheitlichen Pflichtaufgabe des
Feuerwehrwesens bzw. des abwehrenden

Brandschutzes abgewogen. Das Gebäude wird
durch intensive Eingrünung in die Landschaft
eingebunden.

In Bezug auf e): Die Darstellung der Bereiche A
und B sind rein umweltspezifischer Natur und
dementsprechend im Umweltbericht
behandelt. Im Bebauungsplan würden sie nur
zur Verunklarung sorgen. Auf eine Darstellung
im BP wird daher verzichtet.

Die Ausgleichsfläche wurde wie unter g)
gefordert mit Planzeichen nach PlanzVO
eindeutig gekennzeichnet.

Standortalternativen wurden im Vorfeld
geprüft.

(17:0)
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f) Die Pflegeangaben zur Entwicklung einer
Magerwiese sind unverständlich und weitaus
genauer festzusetzen.

g) Es fehlt eine Plandarstellung der
vorgesehenen Ausgleichsflächen. Dies ist zu
ergänzen.

h) Bei der Eingriffsbilanzierung ist der
Ausgangszustand und die jeweiligen
Zielzustände der Maßnahmen detaillierter

anzugeben.

i) Die Angaben zur fachgerechten Umsetzung
und Dokumentation, zur Unterhaltungspflege
und fachlichen Kontrolle in den nachfolgenden
festzusetzenden 25 Jahren Unterhaltungszeit
sind zu ergänzen.
Bitte legen Sie die geänderten Unterlagen
erneut vor.
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7. Landratsamt TS - SG4.16; Wasserrecht und
Bodenschutz, Schreiben vom 27.7.2023

Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht
bestehen Einwände.

Niederschlagswasserbeseitigung:
Die Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung
sind gemäß dem Stand der Technik zu errichten
und zu betreiben. Die Anwendbarkeit der

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) bzw. die Erlaubnispflicht sind durch
den Vorhabenträger eigenverantwortlich zu
prüfen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Hier handelt es sich nicht um Einwände im

rechtlichen Sinn, sondern um Hinweise. Dieser

wird im Bebauungsplan unter „Hinweise"
aufgenommen.

(17 : 0)

8. WasserwirtschaftsamtTS; Schreiben vom

7.8.2023

l.-3. entfallen

4. Sonstige fachliche Informationen und
Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu
dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen,
jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage

4.l.Grundwasser/Wasserversorgung
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der
Grundwasserverhältnisse obliegt dem
Vorhabenträger. Im Planungsgebiet kann durch
tiefgreifende Baukörper (z.B. Keller,

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Folgende
Punkte wurden im Bebauungsplan unter
„Hinweise" aufgenommen:

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
versickern. Dabei muss für die Stellplätze und
den Feuerwehrübungsplatz eine breitflächige
Versickerung über eine belebte
Oberbodenschicht ermöglicht werden. Dafür
wird der Grünstreifen zur Randeingrünung
verwendet. Hofeinläufe und Sickerschächte
sind nicht zulässig. Voraussetzung hierfür ist
eine sickerfähige Bodenbeschaffenheit.
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Gründungen) auf das Grundwasser eingewirkt
werden (z.B. Aufstau, Umleitung, Absenkung).
Dadurch können nachteilige Folgen für das
Grundwasser oder für Dritte entstehen. Die
Auswirkungen sind eigenverantwortlich durch
den Vorhabenträger zu ermitteln und ggf. sind
geeignete Abhilfemaßnahmen vorzusehen.
Hinweis:

Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden
(z.B. Bauwasserhaltung), so sind im Vorfeld die
entsprechenden wasserrechtlichen
Genehmigungen beim LandratsamtTraunstein
einzuholen.

Wasserschutzgebietsbelange werden durch das
Vorhaben nicht berührt.

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist
durch den Anschluss an das zentrale
Versorgungsnetz sicherzustellen. Der
Versorgungsträger ist zum Vorhaben zu hören.

4.2 Oberflächengewässer/
Überschwemmungssituation

4.2.1 Starkniederschläge
Starkniederschläge können flächendeckend
überall auftreten. Voraussichtlich werden solche
Niederschlage aufgrund der Klimaänderung an
Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen.
Auch im Planungsgebiet können bei
sogenannten Sturzfluten flächenhafter Abfluss
von Wasser und Schlamm sowie

Erosionserscheinungen auftreten. Dabei ist auch
das von außen dem Planungsgebiet zufließende
Wasser zu beachten.

Wir empfehlen dringend, diese Gefahr im
eigenen Interesse bei der Bauleitplanung zu
berücksichtigen und in eigener Zuständigkeit
Vorkehrungen zur Schadensreduzierung zu
treffen und Schutzmaßnahmen bezüglich
Personenschäden vorzunehmen.

Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper
bzw. Baumaßnahmen kann derAbfluss des
flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers

und Schlamms gegebenenfalls so verändert
werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen
auf Ober- bzw. Unterlieger führt. Wir verweisen
daher auf §37 WHG.

4.2.2 Oberflächengewässer
Oberirdische Gewässer werden durch das
Vorhaben nicht berührt.

Dachflächenwasser kann über eine

linienförmige Versickerung Z.B. mittels
Mulden-Rigolen oder Rigolen eingeleitet
werden. Auf dem Feuerwehrübungsplatz darf
keine Löschübung o.a. mit
wassergefährdenden Stoffen stattfinden.

(17:0)
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4.3 Abwasserentsorgung
Das Abwasser ist im Trennsystem zu erfassen
(§55 Abs. 2 WHG). Schmutzwasser ist über die
zentrale Kanalisation zu entsorgen.

4.3.1Schmutzwasser

Die ausreichende Leistungsfähigkeit der
vorhandenen Abwasseranlagen (Kanalisation,
Mischwasserbehandlungsanlagen, Kläranlage)
sowie das Vorliegen der erforderlichen
wasserrechtlichen Genehmigungen sind in
eigener Zuständigkeit zu überprüfen.

4.3.2 Niederschlagswasser
Soweit eine ordnungsgemäße dezentrale
Versickerung verwirklicht werden kann,
empfehlen wir folgende Punkte als Hinweise
bzw. Festsetzungen in die Satzung mit
aufzunehmen:

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
versickern. Dabei muss für die Stellplätze und
den Feuerwehrübungsplatz eine breitflächige
Versickerung über eine belebte
Oberbodenschicht ermöglicht werden.
Hofeinläufe und Sickerschächte sind nicht

zulässig.
Auf dem Feuerwehrübungsplatz darf keine
Löschübung o.a. mit wassergefährdenden
Stoffen stattfinden.

Dachflächenwasser kann über eine linienförmige
Versickerung Z.B. mittels Mulden-Rigolen oder
Rigolen eingeleitet werden.
Beim Landratsamt ist dafür eine

wasserrechtliche Gestattung zu beantragen.
Wir bitten die Entwässerungsplanungvor
weiteren Planungs- und Verfahrensschritten mit
uns abzustimmen.

4.3.3 Regenwassernutzung
Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung
Z.B. zur Gartenbewässerung
und für WC-Spülung wird hingewiesen. Die
Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach
AVBWasserV dem
Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es
ist unter anderem sicherzustellen, dass keine
Rückwirkungen auf das private und öffentliche
Trinkwasserversorgungsnetz entstehen.

4.4 Altlastenverdachtsflächen
Sollten während der Baumaßnahmen
Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, die
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auf eine Altlast o.a. hinweisen, ist das
Landratsamt Traunstein zu verständigen.
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9. Deutsche Telekom; Schreiben vom 3.8.2023

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen
zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je
nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom
eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem
Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei
Unwirtschaftlichkeit oder einem bereits

bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf

die Errichtung eines eigenen Netzes zu
verzichten.

Im Geltungsbereich befinden sich
Telekommunikationslinien der Telekom, die
durch die geplanten Baumaßnahmen
möglicherweise berührt werden (siehe
Bestandsplan in der Anlage - dieser dient nur der
Information und verliert nach 14 Tagen seine
Gültigkeit). Wir bitten Sie, bei der Planung und
Bauausführung darauf zu achten, dass diese
Linien nicht verändert werden müssen bzw.

beschädigt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Die Überprüfung der Lage von
Telekommunikationslinien muss im
Bauantragsverfahren bzw. während der
Bauausführung durchgeführt werden.
Im Bebauungsplan wird aus Gründen der
Planübersichtlichkeit auf eine Darstellung von
Telekommunikationsleitungen verzichtet.

(17:0)

10. Immobilien Bayern - Bergrechte; Schreiben
vom 30.6.2023

Das Plangebiet befindet sich auf dem
fiskalischen, auf Eisenerz verliehenen
Bergwerksfeld „Kressenberg". Auf Höhe des
Flurstückes 809, Gemarkung Vogling, kreuzt der
von Nordwesten nach Südosten verlaufende
Pattenauer Stollen die Kreisstraße. Der Stollen
ist in diesem Bereich standsicher und wird

regelmäßig zur Kontrolle von der Immobilien
Freistaat Bayern befahren.
Wir haben weiterhin keine Anhaltspunkte, dass
Eisenerzbergbau unter der Planfläche Flurstück
810/21 Gemarkung Vogling stattgefunden hat.
Auszuschließen ist dies aber nicht. Falls Ihnen

hierzu Beobachtungen oder Informationen
bekannt werden, bitten wir Sie, uns darüber zu
informieren.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderungen
an der Planung sind nicht veranlasst.

(Ohne Abstimmung)

11. Vermessungsamt Traunstein; Schreiben vom
25.7.2023

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderungen
an der Planung sind nicht veranlasst.
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Gegen die o.g. Planänderung bzw.
Planaufstellung bestehen von unserer Seite
keine Einwände.

(Ohne Abstimmung)
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12. Surgruppe; Schreiben vom 20.7.2023

Das Grundstück Flurnummer 810 in der

Gemarkung Vogling ist nicht erschlossen, somit
sind die Kosten für die Erschließung dem
Zweckverband zur erstatten. Sollten zu

Übungszwecken beim geplanten Feuerwehrhaus
Hydranten notwendig werden, so sind die
Kosten zur Herstellung dieser Hydranten
ebenfalls dem Zweckverband zu erstatten.

Des Weiteren erhebt der Zweckverband keine

Einwände.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. Änderungen
an der Planung sind nicht veranlasst.

(Ohne Abstimmung)

13. Bund Naturschutz; Schreiben vom 17.7.2023

Die Entwässerung der umfangreichen Dach- und
Hofflächen soll über Rigolen oder Sickermulden
im Bereich der Eingrünung erfolgen. Die Lage
derVersickerungsflächen und Rigolen in den
Grünflächen sind im Plan nicht dargestellt. Laut
Bebauungsplan sollen auf den Eingrünungs- und
Ausgleichsflächen neben 12 Bäumen und 10
Apfelbäumen auch 700 Sträucher gepflanzt
werden. Die Bepflanzung der Sickermulden darf
der Versickerungsfunktion nicht zuwiderlaufen.

Umfangreiche Versickerungsflächen würden
eventuell den Raum für Pflanzmaßnahmen

reduzieren. Darum sollte das Regenwasser durch
Zisternen aufgefangen werden und für die
Bewässerung kommunaler Grünflächen dienen.
Der Überschuss bei stärkerem Regen könnte
dann auf den Grünflächen über kleinere Mulden

versickert werden.

Bei den Ausgleichsmaßnahmen (3.3 B, Seite 5)
wird eine 5-6-jährige Mahd für die
Ausgleichsfläche festgesetzt.

Die Obstwiese sollte aber auch danach

einschürig gepflegt werden, um eine
Verbuschung zu verhindern. Das Verbot von
Spritz- und Düngemitteln muss ebenfalls in das
Ausgleichskonzept übernommen werden.

Um die Wanderung von Kleinsäugern nicht zu
behindern müssen alle Einfriedungen einen
Bodenabstand von 15cm aufweisen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Folgende Punkte wurden im Bebauungsplan
unter „Hinweise" aufgenommen:
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
versickern. Dabei muss für die Stellplätze und
den Feuerwehrübungsplatz eine breitflächige
Versickerung über eine belebte
Oberbodenschicht ermöglicht werden. Dafür
wird der Grünstreifen zur Randeingrünung
verwendet. Voraussetzung hierfür ist eine
sickerfähige Bodenbeschaffenheit. Hofeinläufe
und Sickerschächte sind nicht zulässig.

Dachflächenwasser kann über eine

linienförmige Versickerung Z.B. mittels
Mulden-Rigolen oder Rigolen eingeleitet
werden.

Folgende Punkte werden textlich als
Anforderung im Umweltbericht integriert:
Die Obstwiese sollte aber auch danach

einschürig gepflegt werden, um eine

Verbuschung zu verhindern.
Das Verbot von Spritz- und Düngemitteln muss
ebenfalls in das Ausgleichskonzept
übernommen werden.

Um die Wanderung von Kleinsäugern nicht zu
behindern müssen alle Einfriedungen einen
Bodenabstand von 15cm aufweisen.

Die Beleuchtungsollte nur mit
insektenfreundlichen Leuchtmitteln und nach
unten gerichteten Lampen erfolgen, eine
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Die Beleuchtung sollte nur mit
insektenfreundlichen Leuchtmitteln und nach

unten gerichteten Lampen erfolgen, eine
Dauerbeleuchtung im Außenbereich ist mit Hilfe
von Bewegungsmeldern zu vermeiden.

Dauerbeleuchtung im Außenbereich ist mit
Hilfe von Bewegungsmeldern zu vermeiden.

Ein Einbau von Zisternen wird als
unwirtschaftlich (Herstellungskosten und
Unterhalt) auch als wenig praktikabel gesehen
(kein Tankfahrzeug in der Gemeinde
vorhanden).

(17:0)

Folgende Träger öffentlicher Belange äußerten sich nicht zum Bebauungsplan:
- Landratsamt Traunstein, Kreisbrandinspektion
- E-Genossenschaft Vogling & Angrenzer
- Markt Teisendorf

Beschluss:

Siehe Einzelabstimmungen.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges wird beglaubigt.
Siegsdorf, den 25.01.24
Gemeinde Siegsdorf
i.A.,
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